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Ordnungsbehördliche Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutz-
gebietes für das Einzugsgebiet der Kerspetalsperre - Wasserschutzge-
bietsverordnung Kerspetalsperre - S. 249 – Verordnung zur Aufhebung 
des gesetzlichen Überschwemmungsgebietes am Körnebach in den 
Ortsteilen Kurl und Husen der Stadt Dortmund S. 259

Rundverfügungen
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Nichteisenmetalle (Aluminiumlegierungen) gemäß § 16 Abs. 1 Bundes-
Immissionsschutzgesetz S. 259 – Antrag der Firma Heuseler GbR, auf 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Auf-
zucht von Masthähnchen in 58730 Fröndenberg-Bausenhagen gem. 
§ 4 BImSchG S. 260 – Antrag der Firma Struwe-Brand GbR, 59889 
Eslohe, auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Anla-

ge zur Aufzucht von Masthähnchen gem. § 4 BImSchG S. 260 – Antrag 
der RWE Transportnetz Strom GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 
Dortmund, auf Austausch eines beschädigten Mastes der 110 kV-
Hochspannungsfreileitung Büren-Olsberg S. 261 – Ungültigkeitserklä-
rung gemäß § 17 Abs. 5 des Personenbeförderungsgesetzes S. 261

3 Kommunal-Angelegenheiten: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen dem Kreis Unna und der Stadt Unna zur Übertragung der 
Aufgaben der Fürsorgestelle für schwerbehinderte Menschen S. 261
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tal-Breckerfeld S. 264 – Aufgebot der Stadtsparkasse Herdecke S. 264 
– Kraftloserklärung der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden S. 265 
– Beschlüsse der Sparkasse Soest S. 265 – Aufgebote der Sparkasse 
Soest S. 265 – Aufgebot der Sparkasse Warstein-Rüthen S. 265

E. Sonstige Mitteilungen

Aufl ösung eines Vereins S. 265 – desgl. S. 265
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vom 4. Juli 1979 in der Neufassung der Bekanntma-
chung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW S. 926/SGV. 
NRW 77)

-  der Nr. 20.1.6 der Verordnung zur Regelung von Zu-
ständigkeiten auf dem Gebiet des technischen Um-
weltschutzes (ZustVOtU) vom 14. Juni 1994 (GV. 
NRW. S. 360, ber. GV. NRW S. 546/SGV.NRW 282)

-  der §§ 12, 25, 27, 28, 29, 30, 33 und 34 des Gesetzes 
über Auf bau und Befugnisse der Ordnungsbehörden 
- Ordnungsbehördengesetz (OBG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW 
S. 528/SGV. NRW 2060) 

wird verordnet: 

§ 1

Räumlicher Geltungsbereich

(1) Im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung 
wird zum Schutze der Gewässer im Einzugsgebiet 
der Kerspetalsperre ein Wasserschutzgebiet festge-
setzt. 

 Begünstigte im Sinne von § 15 Abs. 1 LWG sind die 
Wuppertaler Stadtwerke AG.

(2) Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in die weitere 
Schutzzone (Zone III), die engere Schutzzone (Zone 
II) und in den Fassungsbereich (Zone I).

(3) Es erstreckt sich auf die Gemarkungen Halver, Flure 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 59, 71, Kierspe, Flure 
11, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,Gemarkung Klüp-
pelberg, Flure 13, 16, Gemarkung Rönsahl, Flure 8, 
1, 7.

(4) Über das Wasserschutzgebiet mit seinen Schutzzo-
nen gibt die als Anlage zu dieser Verordnung ange-
fügte Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25 000 einen 
Überblick.

 Im einzelnen ergibt sich die genaue Abgrenzung des 
Wasserschutzgebietes und seiner Schutzzonen aus 
der Schutzgebietskarte im Maßstab 1 : 5000, in der 
die Zone III gelb, die Zone II grün und die Zone I rot 
angelegt ist.

 Übersichtskarte und Schutzgebietskarte sowie die 
Anlage A (Begriffsbestimmungen) und B (geneh-
migungspfl ichtige und verbotene Handlungen und 
Maßnahmen) sind Bestandteil dieser Verordnung. 
Die Verordnung liegt vom Tag des In-Kraft-Tretens 
an zu jedermanns Einsicht während der Dienst-
stunden bei folgenden Behörden aus:

1. Bezirksregierung Arnsberg
 - Obere Wasserbehörde -
 59821 Arnsberg

2. Bezirksregierung Köln
 – Obere Wasserbehörde –
 50667 Köln

3. Märkischer Kreis 
 - Untere Wasserbehörde -
 58505 Lüdenscheid

4.  Oberbergischer Kreis
 - Untere Wasserbehörde -
 51641 Gumersbach

5. Stadtverwaltung 
 51688 Wipperfürth

6.  Stadtverwaltung
 58553 Halver

7. Stadtverwaltung
 58566 Kierspe

§ 2

Schutz in den Zonen III - I

(1) Die Zone III soll den Schutz der Talsperre und ihrer 
Zufl üsse vor weitreichenden Beeinträchtigungen im 
Einzugsgebiet gewährleisten. 

(2) Die Zone II soll den Schutz der Talsperre und der 
ihr zufl ießenden Gewässer vor Beeinträchtigungen, 
die von menschlichen Tätigkeiten und Einrich-
tungen ausgehen, insbesondere durch direkte Ein-
leitungen, Abschwemmungen und Erosionen, ge-
währleisten.

(3) Die Zone I soll den Schutz der Talsperre vor jegli-
chen Beeinträchtigungen gewährleisten. 

 In der Zone I sind alle Handlungen verboten, die 
nicht dem ordnungsgemäßen Betreiben, Warten 
oder Unterhalten der Talsperre und der Entnah-
meeinrichtungen, der Überwachung der Wasserver-
sorgung oder dem Ausüben der Gewässeraufsicht 
dienen.

 Das Betreten der Zone I ist nur solchen Personen 
gestattet, die im Interesse des Begünstigten oder 
des Talsperrenbetreibers handeln oder mit behörd-
lichen Überwachungsaufgaben betraut sind. Das 
Betreten und Befahren der Mauerkrone ist für alle 
übrigen Personen nicht gestattet. 

 Land- und forstwirtschaftliche Maßnahmen sowie 
gartenbauliche Nutzung sind verboten, soweit sie 
nicht dem Erhalten und Pfl e gen der zum Schutz der 
Gewässer notwendigen Grasnarbe und des Baum-
bestandes dienen. Der Einsatz chemischer Mittel 
für Pfl anzenschutz, Schädlings- oder Aufwuchsbe-
kämpfung sowie zur Wachstumsregelung und jegli-
che Düngung sind verboten.

(4) Die einzelnen Genehmigungs- und Verbotstatbe-
stände in den Zonen III und II, die über die ohnehin 
geltenden Rechtsvorschriften zu beachten sind, ge-
hen aus der dieser Verordnung beigefügten Anlage 
B hervor.

 Soweit die Regelungen sich auf das Errichten, Her-
stellen oder wesentliche Ändern beziehen, gelten 
sie nicht für den rechtmäßigen Vollzug einer zum 
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Verordnung 
vorliegenden bestandskräftigen Genehmigung oder 
sonstigen behördlichen Zulassung.

§ 3

Düngung im Wasserschutzgebiet

(1) Ziel der gewässerschonenden Düngung im Sinne 
dieser Verordnung ist es, die Gewässer im Interesse 
der öffentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen 
Einwirkungen durch eine nicht im Rahmen der 
ordnungsgemäßen Landwirtschaft erfolgende Aus-
bringung von Düngemitteln zu schützen.

(2) Die Nährstoffträger dürfen nur zum Zwecke der 
Düngung nach den Grundsätzen der guten fach-
lichen Praxis beim Düngen, d.h. unter Beachtung 
der Düngeverordnung und der Beratungsempfeh-
lungen der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen aufgebracht werden.
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(3) Die Düngebedarfsermittlung und Ausbringung der 
Düngemittel hat nach einem schriftlichen aktuali-
sierten Düngeplan zu erfolgen und ist durch schlag-
bezogene Aufzeichnungen zu dokumentieren.

 Die o. g. Düngepläne bzw. Aufzeichnungen sind 9 
Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der Un-
teren Wasserbehörde vorzulegen.

(4) In begründeten Einzelfällen haben Betriebe > 3 ha 
auf Aufforderung der Unteren Wasserbehörde nach 
Maßgabe der Landwirtschaftskammer am Ende der 
Vegetationsperiode die Nährstoffversorgung des Bo-
dens (z. B. Nmin-Untersuchung, Standardbodenun-
tersuchung) zu ermitteln.

 Das gleiche gilt für Betriebe < 3 ha landwirtschaft-
liche Nutzfl äche (LN) bei einem Missverhältnis zwi-
schen Tierbestand und zu bewirtschaftender Flä-
che.

 Bodenproben nach Satz 1 und 2 sind einschließlich 
der Probeentnahme von einer fachlich geeigneten 
neutralen Stelle (z. B. Landwirtschaftliche Unter-
suchungs- und Forschungsanstalt NRW – LUFA –) 
durchzuführen. Die Untersuchungsergebnisse 
sind der Unteren Wasserbehörde mit einer Er-
läuterung der jeweiligen Kreisstelle der Landwirt-
schaftskammer zuzuleiten.

 Die Untere Wasserbehörde ist berechtigt, weitere 
Bodenproben von einer fachlich geeigneten neu-
tralen Stelle entnehmen zu lassen.

 Ein Aufbringen von Klärschlamm, Fäkalien, Abwas-
ser und Kompost ist in allen Wasserschutzzonen 
verboten, soweit die Anlage B hiervon keine Aus-
nahme vorsieht. Das Ausbringen organischer Nähr-
stoffträger mittels zentralem Prallteller, der nach 
oben abstrahlt, ist verboten.

 Das Aufbringen sonstiger Nährstoffträger, wie z.B. 
Jauche, Gülle, Silagesickersaft und Festmist auf 
land- oder gartenbaulich genutzten Flächen ist 
bei der Besorgnis der Abschwemmung oder Über-
schwemmung sowie innerhalb des in der Schutz-
gebietskarte gekennzeichneten Schutzstreifens und 
darüber hinaus in der Zeit vom 1. Oktober bis 15. 
Februar in allen Wasserschutzzonen verboten.

 Ausnahmsweise darf in der Zeit vom 1. Oktober bis 
zum 14. November und in der Zeit vom 1. Februar 
bis zum 15. Februar eine Düngung mit organischen 
Nährstoffträgern nur nach einer im Ergebnis posi-
tiven, fl ächengebundenen Betrachtung im Rahmen 
einer Einzelberatung durch die Landwirtschafts-
kammer, im Einvernehmen mit der Unteren Was-
serbehörde und im Benehmen mit dem Begünstig-
ten erfolgen.

 Zu allen offenen Gewässern ist ein Schutzstreifen 
von mind. 10 m einzuhalten. Dieser ist im Bereich 
vernässter, versumpfter und anderer kritischer Flä-
chen entsprechend ausgeweitet und ergibt sich aus 
der Schutzgebietskarte. Im Schutzstreifen ist ganz-
jährig das Aufbringen sonstiger Nährstoffträger, wie 
z. B. Gülle, Jauche, Silagesickersaft und Festmist, 
verboten. 

 Unter Einhaltung aller folgenden Bedingungen darf 
innerhalb des Schutzstreifens ab 5 m Abstand zum 
Gewässer Mineraldünger aufgebracht werden:

> Düngung nur in der Zeit vom 16. Februar bis 30. 
September

> Nutzung des gedüngten Schutzstreifens als 
Schnittfl äche zur Futtermittelherstellung

> Keine Ackerfl ächen neben dem Schutzstreifen 
auf min. 10 m Breite

> Mindestens gleichbleibende Gewässergüte im je-
weiligen Teileinzugsgebiet bezogen auf jährliche 
Auswertungen.

§ 4

Militärische Übungen und Liegenschaften

Bei militärischen Übungen und Liegenschaften sind die 
im Merkblatt W 106 des DVGW „Militärische Übungen 
und Liegenschaften der Streitkräfte in Wasserschutz-
gebieten“ in der jeweils gültigen Fassung festgelegten 
Erlaubnisse und Verbote zu beachten.

§ 5

Duldungspfl ichten

(1) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grund-
stücken im Wasserschutzgebiet sowie der Begüns-
tigte haben die wasserbehördliche Überwachung 
des Wasserschutzgebietes, ins besondere hinsicht-
lich der Befolgung der Vorschriften dieser Verord-
nung und der nach ihr getroffenen Anordnungen, 
sowie die Beobachtung der Gewässer und des Bo-
dens gem. § 19 Abs. 2 Nr. 2, § 21 WHG und §§ 116, 
117 und 167 Abs. 2 LWG zu dulden.

(2) Anlagen und sonstige Einrichtungen, die zum Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung beste-
hen und die nach Maßgabe des sonstigen öffent-
lichen Rechts im Bestand und Betrieb geschützt 
sind, genießen Bestandsschutz. Eigentümer und 
Nutzungsberechtigte sowie der Begünstigte haben 
jedoch zu dulden, dass solche Anlagen und Ein-
richtungen an die Vorschriften der Verordnung an-
gepasst und erforderliche Sicherungsmaßnahmen 
ge troffen werden (§ 19 Abs. 2 Nr. 2 WHG).

(3) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grund-
stücken im Wasserschutzgebiet und der Begünstig-
te haben darüber hinaus 

1. das Errichten, Betreiben und Unterhalten von 
Einrichtungen zur Sicherung der Zone I gegen 
unbefugtes Betreten,

2. das Aufstellen, Unterhalten oder Beseitigen von 
Hinweis-, Warn-, Gebots- und Verbotszeichen,

3. das Auffüllen von Mulden und Erdaufschlüssen 
sowie das Beseitigen von Ablagerungen,

4. das Betreten der Grundstücke zur Beobachtung, 
Messung und Untersuchung der Gewässer und 
zur Entnahme von Bodenproben,

5. die Anlage und den Betrieb von Grundwasserbe-
obachtungsbrunnen und Messstellen an oberir-
dischen Gewässern und

6. das Errichten und Unterhalten von Anlagen zur 
Sicherung gegen Überschwemmungen 

 zu dulden. Die zuständige Behörde informiert den 
Betroffenen vorab.

(4) Die Untere Wasserbehörde ordnet gegenüber den 
betroffenen Ei gentümern oder Nutzungsberech-
tigten oder dem Begünstigten die gem. Abs. 1 - 
3 zu duldenden Maßnahmen durch schrift lichen 
Be scheid an. Der Begünstigte und das Staatliche 



252   Amtsblatt Nr. 31/2006

Umweltamt, bei fachspezifi schen Fragen ggf. auch 
andere Träger öffentlicher Belange (z.B. Landwirt-
schaftskammer, Forstamt), sind vorher zu hören. 
Soweit bergrechtliche Belange berührt sind, ergeht 
die Entscheidung im Benehmen mit dem zuständi-
gen Bergamt. Der Begünstigte und die am Verfah-
ren Beteiligten er halten Abschriften nach richtlich 
zur Kenntnis.

§ 6

Genehmigungen

(1) Über die Ge nehmigung nach § 2 Abs. 1 und 2 i. V. 
m. der Anlage B dieser Ver ordnung entscheidet die 
zuständige Untere Wasserbehörde. Dem Genehmi-
gungsantrag sind in vierfacher Ausfertigung Un-
terlagen wie Beschreibungen, Pläne, Zeichnungen, 
Berechnungen und son stige Nachweise beizufügen, 
soweit sie zur Beurteilung des An trages erforderlich 
sind.

(2) Die Untere Wasserbehörde beteiligt den Begünstig-
ten. Sie kann vor ihrer Entscheidung bei fachspezi-
fi schen Fragen ggf. auch andere Träger öffentlicher 
Belange beteiligen. 

(3) Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auf-
lagen versehen und befristet werden. Sie kann zu-
rückgenommen oder nachträglich mit zusätzlichen 
Anforderungen versehen oder weiteren Einschrän-
kungen unterworfen werden, soweit es das Inter-
esse der öffentlichen Wasserversorgung gebietet, 
die Gewässer im Rahmen dieser Verordnung vor 
nachteiligen Einwirkungen zu schützen, die bei der 
Erteilung der Genehmigung nicht voraussehbar wa-
ren. Sie kann auch einmalig für eine bestimmte 
Zahl in der Zukunft liegender Handlungen gleicher 
Art erteilt werden. Die Vor schriften des allgemeinen 
Ordnungsrechts bleiben unberührt.

(4) Der Bescheid über den Ge nehmigungs antrag ist 
dem Antragsteller zuzustellen und allen am Verwal-
tungsverfahren Beteiligten zu übersenden.

(5) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei 
Jahren nach Bestandskraft der Genehmigung mit 
der Ausführung des Vorhabens nicht begonnen 
oder die Ausführung ein Jahr unterbrochen worden 
ist. 

(6) Einer besonderen Genehmigung nach den Vor-
schriften dieser Ver ordnung bedarf es nicht für 
Handlungen, die nach anderen Be stimmungen 
einer Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, berg-
rechtlichen Betriebsplanzulassung oder sonstigen 
behördlichen Zulassung bedürfen, wenn diese von 
der Unteren oder Oberen Wasserbehörde oder mit 
deren Einvernehmen erteilt wird. 

§ 7

Befreiungen

(1) Die Untere Wasserbehörde kann auf Antrag von den 
Verboten des § 2 i. V. m. der Anlage B und § 2 Abs. 
3 dieser Verordnung eine Befreiung erteilen, wenn 
andere Rechtsvorschriften dem nicht entgegenste-
hen und

1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abwei-
chung erfordern oder

2. das Verbot zu einer offenbar nicht beabsichtigten 
Härte führt und die Abweichung mit den Belan-

gen des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere 
des Gewässerschutzes, im Sinne dieser Verord-
nung vereinbar ist.

 Vor der Entscheidung ist der Begünstigte zu beteili-
gen.

(2) Dem Begünstigten kann auf Antrag von der Unteren 
Wasserbehörde eine Befreiung von den Verboten 
dieser Verordnung erteilt werden, soweit dies zum 
Betrieb der Wassergewinnungs- und -versorgungs-
anlage erforderlich und mit den Belangen des Wohls 
der Allgemeinheit vereinbar ist.

(3) Vor der Entscheidung über eine Befreiung nach 
Abs. 1 oder Abs. 2 ist von der Unteren Wasserbe-
hörde eine Stellungnahme des Staatlichen Umwelt-
amtes, in hygienischen und gesundheitlichen Fra-
gen der zuständigen Unteren Gesundheitsbehörde 
und bei landwirtschaftlichen Fragen der Landwirt-
schaftskammer einzuholen. Will die Untere Wasser-
behörde Bedenken des Staatlichen Um weltamtes 
nicht Rechnung tragen, entscheidet die Obere Was-
serbehörde.

(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften des § 6 Absatz 
1 - 5 und 7 entsprechend.

§ 8

Vorrang der Kooperation

(1) Eine Kooperation im Sinne dieser Verordnung ist 
– unabhängig von der Rechtsform – der vertrag-
liche oder mitgliederschaftliche Zusammenschluss 
von Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieben ei-
nerseits und einem oder mehreren Wasserversor-
gungsunternehmen der öffentlichen Trinkwasser-
versorgung andererseits. Die Kooperation muss im 
Rahmen der Zielsetzung der 12-Punkte-Vereinba-
rung zwischen der Wasserversorgung, der Land-
wirtschaft, dem Gartenbau – vertreten durch ihre 
Verbände/Kammern – und dem Ministerium für 
Umwelt, Raumordung und Landwirtschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen von 1989 arbeiten. 
Die Kooperation bedarf der Anerkennung der Obe-
ren Wasserbehörde. Diese setzt eine Vertretung der 
Landwirtschaftskammer in den Kooperationsgre-
mien voraus.

(2) Auf Antrag einer Kooperation im Sinne des Abs. 1 
gilt § 3 der Verordnung nicht für Mitglieder einer 
Kooperation, soweit diese für ihre Mitglieder bzw. 
Vertragspartner verbindliche Regelungen für die 
vorgenannten Tatbestände getroffen hat. Der Antrag 
ist bei der Oberen Wasserbehörde zu stellen. Die 
Regelungen der Kooperation müssen sich im Ein-
vernehmen mit der Landwirtschaftskammer an den 
Grundsätzen des vorbeugenden Gewässerschutzes 
orientieren.

(3) Der Landrat des Märkischen Kreises – Untere Was-
serbehörde – ist berechtigt, von den Vertretungs-
gremien der Kooperation Auskunft über deren all-
gemeine Tätigkeit zu verlangen. Die Untere Wasser-
behörde muss insbesondere die in der Kooperation 
geltenden Anforderungen an die Düngekonzeption, 
die Düngekontrollverfahren und die Anwendung von 
zugelassenen Pfl anzenschutzmitteln prüfen kön-
nen. Dies soll in mindestens jährlichen Beratungs-
gesprächen geschehen. Sie ist nicht berechtigt, 
Auskünfte über einzelne Untersuchungsergebnisse 
oder einzelne Kooperationsmitglieder zu verlangen.
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(4) Soweit die Kooperation für ihre Mitglieder verbind-
liche Konzepte für die gewässerschonende Umwand-
lung von Dauergrünland erstellt hat, können deren 
Mitglieder von dem Verbot bzw. der Genehmigungs-
pfl icht in Zone II auf Antrag der Kooperation befreit 
werden.

(5) Über die Anträge nach Abs. 4 entscheidet der Land-
rat des Märkischen Kreises – Untere Wasserbehörde 
– nach Anhörung der Landwirtschaftskammern und 
des Begünstigten auf der Grundlage der vorgelegten 
Konzepte.

§ 9

Entschädigungen und Ausgleichszahlungen

(1) Stellt eine Anordnung nach dieser Verordnung eine 
Enteignung dar, entscheidet die Obere Wasserbe-
hörde auf Antrag des Betroffenen über die Entschä-
digung gem. §§ 19 Abs. 3, 20 WHG, §§ 15 Abs. 2, 
134 und 135 LWG.

(2) Setzt eine Anordnung nach dieser Verordnung 
erhöhte Anforderungen fest, die die ordnungsge-
mäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung eines 
Grundstückes beschränken, so ist für die dadurch 
verursachten wirtschaftlichen Nachteile auf Antrag 
eines Beteiligten durch die Obere Wasserbehörde 
gem. § 19 Abs. 4 WHG, § 15 Abs. 2 und 3 LWG ein 
angemessener Ausgleich festzusetzen, soweit nicht 
eine Entschädigungspfl icht nach Abs. 1 besteht.

 Der Antrag setzt voraus, dass die Beteiligten sich 
ernsthaft um eine gütliche Einigung vergeblich be-
müht haben.

§ 10

Überwachung

Bestehende Anlagen oder Einrichtungen im Wasser-
schutzgebiet sind von Amts wegen durch die Untere 
Wasserbehörde und die Untere Gesundheitsbehörde 
- ggf. unter Beteiligung des Staatlichen Umweltamtes 
- zu überprüfen und zu überwachen.

§ 11

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 41 Abs. 1 Nr. 2 
WHG, § 161 Abs. 1 Nr. 2 LWG handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig eine nach § 2 Abs. 1 und 2 i. V. 
m. der Anlage B dieser Verordnung genehmigungs-
pfl ichtige Handlung ohne die Genehmigung nach 
§ 6 vor nimmt oder Aufl agen eines entsprechenden 
Bescheides nicht einhält.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
von zurzeit bis zu 50.000 Euro geahndet werden 
(§ 161 Abs. 4 LWG).

§ 12

Andere Rechtsvorschriften

Die in anderen Rechtsvorschriften vorgesehenen An-
zeige-, Genehmigungs-, Duldungs- oder Zulassungs-
pfl ichten, Beschränkungen oder Verbote bleiben un-
berührt.

§ 13

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer 
Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Arnsberg in Kraft und gilt 40 Jahre. Gleichzeitig tritt 

die Wasserschutzgebietsverordnung „Kerspe-Trinkwas-
sertalsperre“ vom 6. August 1976 außer Kraft. 

Arnsberg, 21. Juli 2006

Az.: 54. 01.04.01-962 514

Bezirksregierung

als Obere Wasserbehörde

gez. Helmut Diegel

(Regierungspräsident)

Abl. Bez. Reg. Abg. 2006, S. 249

Anlage A

- Begriffsbestimmungen – 
zur ordnungsbehördlichen Verordnung 

zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für das 
Einzugsgebiet der Trinkwassertalsperre „Kerspe“- 
Wasserschutzgebietsverordnung Kerspetalsperre -

Im Sinne dieser Verordnung sind

1. Wassergefährdende Stoffe (§ 19g WHG i. V. m. § 1 
VAwS) 

feste, fl üssige oder gasförmige Stoffe, die sich im Was-
ser lösen, sich mit diesem vermischen, an seinen In-
haltsstoffen haften oder seine Oberfl äche bedecken 
und dadurch die physikalischen, chemischen oder bio-
logischen Eigenschaften des Wassers nachteilig verän-
dern können, insbesondere 

- Säuren, Laugen 

- Alkalimetalle, Siliciumlegierungen mit über 30 v. H. 
Silicium, metallorganische Verbindungen, Halogene, 
Säurehalogenide, Metallcarbonyle und Beizsalze 

- Mineral- und Teeröle sowie deren Produkte 

- fl üssige und wasserlösliche Kohlenwasserstoffe, 
Alkohole, Aldehyde, Ketone, Ester, halogen-, stick-
stoff- und schwefelhaltige organische Verbindungen 

- biologische und chemische Mittel für Pfl anzenschutz, 
zur Schädlings- oder Aufwuchsbekämpfung sowie 
zur Wachstumsregelung (Pfl anzenschutzmittel) 

- Gifte. 

Zu diesen gehören auch die in der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über 
die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wasser-
gefährdungsklassen - Verwaltungsvorschrift wasserge-
fährdende Stoffe (VwVwS) - des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit in der 
jeweils gültigen Fassung aufgeführten wassergefähr-
denden Stoffe. 

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen 

selbstständige und ortsfeste oder ortsfest benutzte 
Funktionseinheiten. Betrieblich verbundene unselbst-
ständige Funktionseinheiten bilden eine Anlage (§ 2 
Abs. 1 VAwS). 

Unterirdisch sind Behälter und Rohrleitungen, die voll-
ständig oder teilweise im Erdreich eingebettet sind. Alle 
anderen Behälter und Rohrleitungen gelten als oberir-
disch (§ 2 Abs. 2 VAwS). 

Die Regelungen in Bezug auf Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen schließen den Umgang 
und das Lagern mit ein. 
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3. Wesentliches Ändern 

jede Änderung, bzw. Erweiterung, die die Frage nach 
einer Besorgnis der Gewässergefährdung erneut auf-
wirft. Darüber hinaus ist hierunter auch das Erweitern 
und die Nutzungsänderung von Gebäuden im Sinne 
der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(BauO NRW) zu verstehen. 

4. Abwasser 

das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaft-
lichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigen-
schaften veränderte und das bei Trockenwetter damit 
zusammen abfl ießende Wasser (Schmutzwasser) sowie 
das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten 
oder befestigten Flächen abfl ießende und gesammel-
te Wasser (Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser 
gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern 
und Ablagern von Abfällen austretenden und gesam-
melten Flüssigkeiten (§ 51 Abs. 1 LWG). Die Rege-
lungen für das Einleiten von Abwasser gelten nur für 
erlaubnispfl ichtige Benutzungen im Sinne des WHG. 

5. Abwasseranlagen 

Anlagen zum Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwas-
ser. 

6. Düngemittel 

Stoffe, die dazu bestimmt sind, unmittelbar oder mittel-
bar Nutzpfl anzen zugeführt zu werden, um ihr Wachs-
tum zu fördern, ihren Ertrag zu erhöhen oder ihre 
Qualität zu verbessern; ausgenommen sind Stoffe, die 
überwiegend dazu bestimmt sind, Pfl anzen vor Schad-
organismen und Krankheiten zu schützen oder, ohne 
zur Ernährung von Pfl anzen bestimmt zu sein, die 
Lebensvorgänge von Pfl anzen zu beeinfl ussen, sowie 
Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate, Pfl anzenhilfsmittel, 
Kohlendioxid, Torf und Wasser (vgl. § 1 Nr. 3 ff Dünge-
mittelgesetz). 

6.1 Wirtschaftsdünger

Tierische Ausscheidungen, Gülle, Jauche, Stallmist, 
Stroh sowie ähnliche Nebenerzeugnisse aus der land-
wirtschaftlichen Produktion, auch weiterbehandelt, die 
dazu bestimmt sind, zu einem der in Nr. 7, 1. Teilsatz 
genannten Zwecke angewandt zu werden. 

6.2 Sekundärrohstoffdünger 

Abwasser, Fäkalien, Klärschlamm und ähnliche Stof-
fe aus Siedlungsabfällen und vergleichbare Stoffe aus 
anderen Quellen, jeweils auch weiterbehandelt und in 
Mischungen untereinander mit Stoffen nach § 1 Nr. 1 
– 5 DüngeMG, die dazu bestimmt sind, zu einem der 
in Nr. 7, 1. Teilsatz genannten Zwecke angewandt zu 
werden. 

6.3 Bioabfälle 

Abfälle tierischer oder pfl anzlicher Herkunft zur Ver-
wertung, die durch Mikroorganismen, bodenbürtige 
Lebewesen oder Enzyme abgebaut werden können; 
hierzu gehören insbesondere die in Anhang 1 Nr. 1 der 
Bioabfallverordnung genannten Abfälle; Bodenmaterial 
ohne wesentliche Anteile an Bioabfällen gehört nicht 
zu den Bioabfällen; Pfl anzenreste, die auf forst- oder 
landwirtschaftlich genutzten Flächen anfallen und auf 
diesen Flächen verbleiben, sind keine Bioabfälle (§ 2 
Abs. 1 BioAbfV). 

7. Intensivkulturen 

landwirtschaftliche Kulturen mit hohem Düngemittel- 
und/oder Pfl anzenschutzmittel-Einsatz und dauernder 

Bearbeitung, die stets an gleicher Stelle angebaut wer-
den. 

8. Intensivtierhaltungen 

Tierhaltungen, bei denen das Futter nicht zum über-
wiegenden Teil durch unmittelbare Bodenertragsnut-
zung gewonnen werden kann. 

9. Intensivbeweidung 

die großfl ächige Zerstörung der Grasnarbe durch über-
proportionale Beweidungsintensität (Überbeweidung). 

10. Pferche 

eingezäunte Flächen, die zur mehrtägigen Unterbrin-
gung von z. B. Schafen dienen. 

11. Dauergrünland 

nicht in die Fruchtfolge einbezogene Flächen, auf de-
nen ständig für einen Zeitraum von mindestens fünf 
Jahren Gras erzeugt wird. Es kann sich um eingesätes 
oder natürliches Grasland handeln. Zum Zwecke ei-
ner Grünlandnutzung im Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes oder Vertragsgewässerschutzes eingebrachte 
Ackerfl ächen fallen nicht unter diese Regelung. 

12. Kahlhieb 

die Entnahme aller Bäume auf der Bestandsfl äche. 
Eine Lichthauung, die den Bestockungsgrad auf weni-
ger als 0,4 absenkt, ist dem Kahlhieb gleichgesetzt. 

13. Mischwasser

Mischwasser ist das häusliche, gewerbliche, industriel-
le und sonstige Schmutzwasser sowie das von befestig-
ten Flächen abfl ießende Niederschlagswasser, welches 
gemeinsam  abgeleitet wird.

Anlage B

zur ordnungsbehördlichen Verordnung 
zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes 
für das Einzugsgebiet der Kerspetalsperre

Inhaltsverzeichnis:

  1. Verwertung und Beseitigung von Abfällen 

  2. Bodeneingriffe

  3. Bauliche Anlagen und Gebäude i. S. d. Bau0 NRW

  4. Abwasser

  5. Abwasseranlagen

  6. Friedhöfe

  7. Fischhaltung

  8. Forstwirtschaft

  9. Weihnachtsbaumkulturen

10. Landwirtschaft und Gartenbau

11. Verkehrsanlagen

12. Start- und Landebahnen

13. Anlagen zum Erzeugen, Bearbeiten, Verarbeiten 
oder Spalten von Kernbrennstoffen zum Aufarbei-
ten bestrahlter Kernbrennstoffe und zum Erzeugen 
ionisierender Strahlen sowie das Lagern und Zwi-
schenlagern radioaktiver Stoffe

14. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

15. Transport wassergefährdender Stoffe

16. Fahrzeuge Waschen, Ölwechsel

17. Baustelleneinrichtung,

Genehmigungspfl ichtige und verbotene Handlungen 
und Maßnahmen 
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Zeichenerklärung:

V = Handlung oder Maßnahme ist verboten, Befreiung kann unter Aufl agen und Bedingungen erteilt werden

G = Handlung oder Maßnahme unterliegt der Genehmigungspfl icht durch die Wasserbehörde

- = durch Schutzgebietsverordnung nicht geregelt

 Nr. Handlung III II 

1 Verwertung und Beseitigung von Ab-

fällen

1.1 Anlagen zur Beseitigung (Ablagern) 
von Abfällen (Deponien)
Errichten,  wesentliches Ändern V

G: Anlagen zum Ablagern 
nicht nachteilig veränderter 
Locker- und Festgesteine 

V

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

Anlagen zur Beseitigung (Lagern und 
Behandeln) und Verwerten von Abfällen

Errichten, wesentliches Ändern  

überwachungsbedürftige oder besonders 
überwachungsbedürftige gem. § 41 
KrWG/AbfG i.V. mit dem untergesetzli-
chen Regelwerk sind 

nicht überwachungsbedüftige oder nicht 
besonders überwachungsbedürftige 

V

G

V

V
G: Errichten oder wesentliches 
Ändern einer Standort gebun-

denen Biogasanlage 
2 Bodeneingriffe

2.1 

2.1.1 
2.1.2 

Gewinnung von Bodenschätzen

oberhalb vom Grundwasser 
im Grundwasser 

V
V

V
V

2.2 Grabungen und künstliche Erdauf-
schlüsse
(z.B. wissenschaftliche Grabungen, Aus-
schachtungen, Verlegung von Ver- und 
Entsorgungsleitungen, Bohrungen, 
Schürfungen, Bohrbrunnen zur Trink-
wassergewinnung) 
Unterhaltungsmaßnahmen, die aus 
Gründen der Verkehrssicherheit oder 
zur Abwendung einer drohenden Ge-
fahr unabweisbar notwendig sind, sind 
der Unteren Wasserbehörde unverzüg-
lich nachträglich anzuzeigen.

- G
ausgenommen: Weidebrunnen 

2.3 Verfüllen bestehender Erdaufschlüsse - G
3 Bauliche Anlagen und Gebäude im 

Sinne der Bauordnung des Landes 

Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)

3.1 Campingplätze
Errichten, wesentliches Ändern von 
Campingplätzen

G V

3.2 Märkte, Volksfeste, größere Sportveran-
staltungen
oder ähnliche Veranstaltungen außer-
halb dafür zugelassener baulicher Anla-
gen 

G G

3.3 

3.3.1 
3.3.2

Schießstätten außerhalb von baulichen 
Anlagen
Errichten 
Wesentliches Ändern

V
G

V
V

3.4 
3.4.1 

Gebäude 
Errichten G V
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 Nr. Handlung III II 

3.4.2 

Wiederherstellen, wesentliches Ändern

wenn das Abwasser (ausge-
nommen Niederschlagswasser) 
vollständig und sicher aus dem 
Wasserschutzgebiet hinausge-
leitet wird. 

G

G für 
- privilegierte Bauvorhaben 
gem. § 35 Abs. 1 BauGB für im 
Schutzgebiet bestehende Be-
triebe 
- Baulückenschließung, soweit 
keine Erhöhung des Gefähr-
dungspotenzials zu besorgen 
ist 

G
soweit keine Erhöhung des 
Gefährdungspotenzials zu be-
sorgen ist 

3.5 Sonstige bauliche Anlagen

Errichten, wesentliches Ändern 
G

ausgenommen: baugenehmi-
gungsfreie Vorhaben sowie 
Vorhaben im beplanten Bereich 
gemäß BauO NRW, sofern sie 
den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entsprechen 

G

3.6 Motorsportanlagen und Veranstaltungen V V
4 Abwasser

4.1 Schmutzwasser, Mischwasser, 
behandelt

Einleiten in oberirdische Gewässer V V

4.2 Niederschlagswasser
gering verschmutzt, unbehandelt
Einleiten in oberirdische Gewässer V V

5 Abwasseranlagen

Kanalisation einschließlich Sonder-
bauwerke
Errichten, wesentliches Ändern - G

6 Friedhöfe 

Neuanlegen, wesentliches Erweitern V V
7 Fischhaltung mit Zufütterung V V

8 Forstwirtschaft

8.1 

8.1.1 

8.1.2 

Wald

Kahlhieb oder eine diesem in der Wir-
kung gleichkommende Lichthauung 

Umwandlung von Wald in andere Nut-
zungsarten 

-

-

G: über 0,3 ha 

V

8.2 Nährstoffträger
Aufbringen V

G: forstwirtschaftliche Kom-
pensationskalkung zur Ein-

dämmung von Waldschäden

V
G: forstwirtschaftliche Kom-
pensationskalkung zur Ein-

dämmung von Waldschäden
8.3 Pflanzenschutzmittel

Verwenden von in Wasserschutzgebie-
ten zugelassenen Pflanzenschutzmitteln 
aus der Luft 

G G

9.0 Weihnachtsbaumkulturen

9.1 
9.2 

Anlegen, Erweitern 
Entnahme von Ballen aus dem Boden 

G
G

V
V

10 Landwirtschaft und Gartenbau

10.1 Dauergrünland
Umwandlung in eine andere landwirt-
schaftliche oder gartenbauliche Nutzung 

G V
G: Frühjahrsumbruch nach Be-
fürwortung durch die LWK, 
soweit aufgrund der flächen-
spezifischen Größe und Lage 
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 Nr. Handlung III II 

keine Nachteile für den Was-
serhaushalt zu besorgen sind.  

10.2 Kleingartenanlagen

Neuanlegen, wesentliches Ändern, - V

10.3 Gartenbaubetriebe

Neuanlegen, wesentliches Ändern, 
Umwidmung landwirtschaftlicher Be-
triebe 

- V
G: soweit keine Erhöhung des 
Gefährdungspotenzials zu be-
sorgen ist 

10.4 Anlagen zum Lagern und Abfüllen von 
Jauche, Gülle und Silagesickersäften im 
Sinne des § 19 g Abs. 2 WHG (JGS-
Anlagen) sowie ortsfeste Anlagen zum 
Lagern von Festmist 

Errichten, wesentliches Ändern V
G: 
-Sanierungsmaßnahmen, im 
Sinne des Gewässerschutzes 
-Maßnahmen, die dauerhaft den 
Lagerzeitraum verlängern 

V
G: 
-Sanierungsmaßnahmen, im 
Sinne des Gewässerschutzes 
-Maßnahmen, die dauerhaft den 
Lagerzeitraum verlängern 

10.5 

10.5.1 

10.5.2 

Silagelagerung, -lager 

Lagerung außerhalb fester Anlagen 

Lager
Errichten, wesentliches Ändern 

V
ausgenommen: Ballensilage in 
Schutzfolie oder vergleichbare 
Silierverfahren mit mind. 28% 
Trockengehalt, von denen kei-
ne Umweltgefährdung ausgeht.  

G

V
ausgenommen: Ballensilage in 
Schutzfolie oder vergleichbare 
Silierverfahren mit mind. 28% 
Trockengehalt, von denen kei-
ne Umweltgefährdung ausgeht 

G

10.6 Intensivkulturen
Neuanlegen, wesentliches Ändern V V

10.7 Intensivtierhaltung
Errichten, wesentliches Ändern V V

10.8 Intensivbeweidung , Zutritt von Weide-
vieh zu Gewässern (Mindestabstand 
vom Ufer 1m)

V V

10.9 Pferche - V

10.10 Aufbringen von Bioabfällen, Sekundär-
rohstoffdünger

V
ausgenommen: Gartenkompost 
im häuslichen Bereich und 
Bioabfälle pflanzlicher Her-
kunft aus dem landwirtschaftli-
chen Bereich im Geltungsbe-
reich der Verordnung 

V
ausgenommen: Gartenkompost 
im häuslichen Bereich und 
Bioabfälle pflanzlicher Her-
kunft aus dem landwirtschaftli-
chen Bereich im Geltungsbe-
reich der Verordnung 

10.11 Aufbringen sonstiger Nährstoffträger
z.B. 
Gülle, Jauche, Silagesickersaft, Festmist, 
Mineraldünger 

V
ausgenommen: Düngung nach 
§ 3  

V
ausgenommen: Düngung nach 
§ 3  

10.12 Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Verwenden von Pflanzenschutzmitteln 
aus der Luft 

V V

11 Verkehrsanlagen

11.1 der Bau und das wesentliche Ändern
von Straßen, Wegen und Bahnanlagen  

G G

11.2 Rastanlagen, Parkplätze und Stellplätze
Errichten, wesentliches Ändern - G: für mehr als 10 Kfz 

11.3 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an 
Straßen, Wegen, Bahnanlagen und sons-
tigen Verkehrsanlagen 

- G: Maßnahmen, die über den 
Rahmen der üblichen Unterhal-
tung und örtlich begrenzte 



258   Amtsblatt Nr. 31/2006

 Nr. Handlung III II 

Verkehrssicherungsmaßnahmen 
hinausgehen 

12 Start-und Landebahnen
Errichten, wesentliches Ändern V V

13 Anlagen zum Erzeugen, Bearbeiten, 

Verarbeiten oder Spalten von Kern-
brennstoffen, zum Aufarbeiten be-

strahlter Kernbrennstoffe und zum Er-

zeugen ionisierender Strahlen sowie 
das Lagern und Zwischenlagern radio-

aktiver Stoffe

Errichten, wesentliches Ändern 
V

ausgenommen: das Lagern und 
Verwenden radioaktiver Stoffe 
im medizinischen Bereich so-
wie im Bereich der Prüf-, Regel- 
und Meßtechnik 

V

14 Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen

14.1 Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen im Sinne des § 19 WHG
Errichten, wesentliches Ändern 

V
G: Anlagen bis zu 40.000 l un-
terirdisch, bzw. 100.000 l ober-
irdisch der WGK 2 sowie 
1.000 l der WGK 3  

ausgenommen: gegen Auslau-
fen gesicherte Kleingebinde 
bis insgesamt maximal 500 l 

V
G:  
- Anlagen zum Lagern land-
wirtschaftlicher Betriebsmittel 
(Pflanzenbehandlungmittel, 
Düngemittel, Dieselkraftstoffe 
bis 1.000 l) 

ausgenommen: gegen Auslau-
fen gesicherte Kleingebinde 
bis insgesamt maximal 500 l 

14.2 

14.2.1
14.2.2 

Rohrleitungsanlagen zum Transport
wassergefährdender Stoffe (§ 19a WHG)
Errichten 
wesentliches Ändern

V
G

V
V

G: Maßnahmen, die den Ge-
wässerschutz verbessern 

14.3 Rohrleitungsanlagen zum Transport
wassergefährdender Stoffe, die nicht un-
ter § 19a WHG fallen
Errichten, wesentliches Ändern - V

G: Maßnahmen, die den Ge-
wässerschutz verbessern 

15 Transport wassergefährdender Stoffe - V
ausgenommen:
Liefer- und Abholverkehr für 
Anlieger des Wasserschutzge-
bietes 
-Durchtransport auf der Bun-
desstraße 237, den Landesstra-
ßen 528 und 284 

16 Fahrzeuge

Waschen mit Zusätzen, Ölwechsel au-
ßerhalb dafür zugelassener baulicher 
Anlagen 

V V

17 Baustelleneinrichtung 

Soweit Aufenthaltsunterkünfte, sanitäre 
Einrichtungen oder Baustofflager ge-
schaffen oder Maschinen gewartet bzw. 
betankt werden 

- V
G: Baumaßnahme befindet sich 
in den Wasserschutzzonen II 
oder I 






